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Bundesgesetz 
über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG) 
 
vom 6. Oktober 2000 (SR 830.1) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 112 Absatz 1, 114 Absatz 1 und 117 Absatz 1 BV,  
nach Einsicht in den Bericht einer Kommission des Ständerates vom 27. September 
1990A und in die Stellungnahmen des Bundesrates vom 17. April 1991B, vom 17. 
August 1994C und vom 26. Mai 1999D und in den Bericht der Kommission für sozia-
le Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 26. März 1999E, 
 
A BBl 1991 II 185.  B BBl 1991 II 910.  C BBl 1994 V 921. 
D Im BBl nicht publiziert; s. AB 1999 N 1241 und 1244.  E BBl 1999 4523. 

 

beschliesst: 

 
1. Kapitel: Anwendungsbereich 

Art. 1 Zweck und Gegenstand 
Dieses Gesetz koordiniert das Sozialversicherungsrecht des Bundes, indem es: 

a. Grundsätze, Begriffe und Institute des Sozialversicherungsrechts definiert;A 

b. ein einheitliches Sozialversicherungsverfahren festlegt und die Rechtspflege 
regelt;B 

c. die Leistungen aufeinander abstimmt;C 

d. den Rückgriff der Sozialversicherungen auf Dritte ordnet.D 
 
A ATSG 3–26. B ATSG 27–62. C ATSG 63–71. 
D ATSG 72–75.     

Art. 2 Geltungsbereich und Verhältnis zu den einzelnen  
Sozialversicherungsgesetzen 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bundesgesetzlich geregelten Sozial-
versicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsge-
setze es vorsehen. 
 

S. EOG 1. 
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Art. 84 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.A 

3 Artikel 83 Absatz 2 tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem unbenützten 
Ablauf der Referendumsfrist oder mit seiner Annahme in der Volksabstimmung in 
Kraft.B 
 
A Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2003. 
B Die Referendumsfrist ist am 25. Januar 2001 unbenützt abgelaufen; ATSG 83 II ist am 

1. März 2001 in Kraft getreten. 
 

 
 

Anhang 

Änderung bisherigen Rechts   
Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 
...A 
 
A Die Änderungen im EOG sind nachfolgend berücksichtigt. 

 

Verordnung 
über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSV) 
 
vom 11. September 2002 (SR 830.11) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 81 ATSG, 
verordnet: 

 
1. Kapitel: Bestimmungen zu den Leistungen 
1. Abschnitt: Gewährleistung zweckgemässer Verwendung 

(Art. 20 ATSG) 

Art. 1 
1 Werden Geldleistungen zur Gewährleistung der zweckgemässen Verwendung nach 
Artikel 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze nicht an die bezugsbe-
rechtigte Person ausbezahlt und steht diese unter umfassender Beistandschaft nach 
Artikel 398 ZGB, so werden die Geldleistungen der Beiständin, dem Beistand oder 
einer von dieser oder diesem bezeichneten Person oder Behörde ausbezahlt.62 
1bis Steht die bezugsberechtigte Person unter einer Beistandschaft nach den Artikeln 
393–397 ZGB, so werden die Geldleistungen nur dann der Beiständin, dem Beistand 
oder einer von dieser oder diesem bezeichneten Person oder Behörde ausbezahlt, 
wenn die Beiständin oder der Beistand durch einen rechtskräftigen Titel mit der 
Verwaltung dieser Geldleistungen betraut wurde oder die zuständige Erwachsenen-
schutzbehörde die Auszahlung der Geldleistungen an die Beiständin oder den Bei-
stand anordnet.62 
2 Werden Geldleistungen zur Gewährleistung der zweckgemässen Verwendung nach 
Artikel 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze einer Drittperson oder 
Behörde ausbezahlt, die gegenüber der bezugsberechtigten Person unterstützungs-
pflichtig ist oder sie dauernd fürsorgerisch betreut, so hat die Drittperson oder Be-
hörde: 

a. die Geldleistungen ausschliesslich zum Lebensunterhalt der berechtigten Per-
son und der Personen, für die diese zu sorgen hat, zu verwenden; 

b. dem Versicherer auf dessen Verlangen über die Verwendung der Geldleistun-
gen Bericht zu erstatten. 
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4. Kapitel: Übrige Bestimmungen 

Art. 18 62 Besonderer Aufwand bei der Amts- und Verwaltungshilfe 
(Art. 32 ATSG) 

1 Amts- und Verwaltungshilfe wird abgegolten, wenn:  
a. auf Begehren des Versicherers Daten in einer Form bekannt gegeben werden 

müssen, die mit einem besonderen Aufwand verbunden ist; und  
b. die Gesetzgebung zu einer Sozialversicherung dies ausdrücklich vorsieht.  

2 In den Fällen nach Artikel 32 Absatz 3 ATSG kann die um Datenbekanntgabe er-
suchte Stelle eine Gebühr erheben, wenn die Datenbekanntgabe mit einem besonde-
ren Aufwand verbunden ist oder wenn es sich um systematische Anfragen handelt.  

Art. 18a 62 Anwendbarkeit der Allgemeinen Gebührenverordnung  
Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmun-
gen der AllgGebV. 

Art. 18b A 59 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 7. Juni 2019 
1 Bei Fehlen der Aus- und Weiterbildungsvoraussetzung nach Artikel 7b Absatz 1 
Buchstabe e kann die Bewilligung während sechs Monaten ab Inkrafttreten der Än-
derung vom 7. Juni 2019B für zwei Jahre erteilt werden, wenn die gesuchstellende 
Person alle übrigen Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt und innerhalb der letzten 
sieben Jahre vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 7. Juni 2019 mindestens 
zwanzig Personenüberwachungen für Sozialversicherungsträger durchgeführt hat.  
2 Die Versicherungsträger müssen spätestens drei Jahre nach dem Inkrafttreten der 
Änderung vom 7. Juni 2019B die Akten nach Artikel 8 Absatz 2 führen. 
 
A Bisher Art. 18a.  B Inkrafttreten: 1. Oktober 2019. 

Art. 19 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. 

 
Übergangsbestimmung zur Änderung vom 3. November 2021 
 

in Kraft seit dem 1. Januar 202272 

Sofern ein Zertifikat der SIM nach Artikel 7m Absatz 2 erforderlich ist, muss dieses 
innerhalb von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten der Änderung vom 3. November 
2021 erworben werden. 
 

Bundesgesetz 
über den Erwerbsersatz 

(Erwerbsersatzgesetz, EOG)A 64 
 
vom 25. September 1952 (SR 834.1) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
in Ausführung der Artikel 59 Absatz 4, 61 Absatz 4, 116 Absätze 3 und 4, 117 Ab-
satz 1, 122 und 123 BV,24  

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 23. Oktober 1951,B 
 
A Bezeichnung seit dem 1. Juli 2021. Zuvor lautete der Titel dieses Gesetzes: 

– bis 2020: «BG über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft». 
– anschliessend: «BG über den Erwerbsersatz für Dienstleistende, bei Mutterschaft 

und bei Vaterschaft». 
B BBl 1951 III 297. 

beschliesst: 

 
Erster Abschnitt: Anwendbarkeit des ATSG21 

Art. 1 
Die Bestimmungen des ATSG sind auf die Erwerbsersatzordnung anwendbar, soweit 
das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine AbweichungA vom ATSG vorsieht. 
 
A EOG 17 II, 18 II, 19 I lit. b, 20 I, 21 III, 24, 27 III, 29, 29a. 

 
Erster Abschnitt a: Die Erwerbsausfallentschädigung21 
I. Der Entschädigungsanspruch für Dienstleistende24 

Art. 1a 21 …24 

1 Personen, die in der schweizerischen Armee oder im Rotkreuzdienst Dienst leisten, 
haben für jeden besoldeten Diensttag Anspruch auf eine Entschädigung. Ausge-
nommen sind Angestellte der Militärverwaltungen des Bundes und der Kantone: 

a. deren Militärdienstpflicht verlängert wurde; 
b. die freiwillig Militärdienst leisten; oder 
c. die Dienst in der Militärverwaltung leisten.51 

1bis In Abweichung von Absatz 1 haben Armeeangehörige zwischen zwei Ausbil-
dungsdiensten nur Anspruch auf eine Entschädigung, wenn sie erwerbslos sind. 
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Art. 34 Inkrafttreten und Vollzug 
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1953 in Kraft. 
2 ...6 
3 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt und erlässt die hiefür erforderlichen 
Vorschriften.A 
 
A EOV (S. 91).       

 
Schlussbestimmung der Änderung vom 20. März 1981  
...36 

 
Schlussbestimmungen der Änderung vom 3. Oktober 2003 
 

in Kraft seit dem 1. Juli 200524 

1. Entschädigung für Dienstleistende 
1 Die neuen Bestimmungen gelten für alle Dienstleistungen, die nach dem Inkraft-
treten dieser Änderung geleistet werden.  
2 Beginnt die mit einer Meldekarte ausgewiesene Dienstperiode vor dem Inkrafttre-
ten dieser Änderung und endet sie erst danach, so werden ausschliesslich die neuen 
Entschädigungsansätze angewendet. Massgebend ist die vom Rechnungsführer aus-
gewiesene Abrechnungsperiode. 

2. Mutterschaftsentschädigung 
Die neuen Bestimmungen gelten auch, wenn die Geburt höchstens 98 Tage vor dem 
Inkrafttreten dieser Änderung erfolgt ist. Die Entschädigungen werden jedoch frü-
hestens ab dem Inkrafttreten dieser Änderung ausgerichtet und ausschliesslich für 
die Anspruchsdauer, die nach Artikel 16d zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelau-
fen ist. 

3. Versicherungsverträge 
1 Bestimmungen von Versicherungsverträgen, die Taggelder bei Mutterschaft vorse-
hen, fallen beim Inkrafttreten der Regelung über die Mutterschaftsentschädigung in 
diesem Gesetz dahin. Über diesen Zeitpunkt hinaus vorausbezahlte Prämien werden 
zurückerstattet. 
2 Der Taggeldanspruch für eine Niederkunft, die vorher erfolgt ist, bleibt vorbehal-
ten. 
 

Erwerbsersatzverordnung 
(EOV) 
 
vom 24. November 2004 (SR 834.11) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 81 ATSG  
und auf Artikel 34 Absatz 3 EOG, 
verordnet: 

 
1. Kapitel: Entschädigung für Dienstleistende 
1. Abschnitt: Anspruch auf Entschädigung 

Art. 1 Erwerbstätige 
(Art. 10 Abs. 1 EOG) 

1 Als Erwerbstätige gelten Personen, die in den letzten zwölf Monaten vor dem Ein-
rücken während mindestens vier Wochen erwerbstätig waren.  
2 Den Erwerbstätigen gleichgestellt sind: 

a. Arbeitslose; 
b. Personen, die glaubhaft machen, dass sie eine Erwerbstätigkeit von längerer 

Dauer aufgenommen hätten, wenn sie nicht eingerückt wären; 
c. Personen, die unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen 

haben oder diese während des Dienstes beendet hätten. 

Art. 2 Nichterwerbstätige 
(Art. 10 Abs. 2 EOG) 

Personen, welche keine der Voraussetzungen nach Artikel 1 erfüllen, gelten als nicht 
erwerbstätig. 

Art. 3 Kaderbildung von Jugend und Sport (J+S) 
(Art. 1a Abs. 4 EOG) 

Das Bundesamt für Sport bestimmt die Kurse, die nach Artikel 1a Absatz 4 EOG 
Anspruch auf Entschädigung geben. 
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2. Abschnitt: Berechnung der Entschädigung 

Art. 4 Entschädigung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(Art. 11 EOG) 

1 Die Entschädigung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird aufgrund des 
letzten vor dem Einrücken erzielten und auf den Tag umgerechneten massgebenden 
Lohns berechnet. Für die Umrechnung werden Tage nicht berücksichtigt, an denen 
eine Person kein oder nur ein vermindertes Erwerbseinkommen erzielt hat wegen:70 

a. Krankheit; 
b. Unfall; 
c. Arbeitslosigkeit; 
d. Dienst im Sinne von Artikel 1a EOG; 
e. Mutterschaft oder Vaterschaft;75 
f. Betreuung eines gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes im Sinne von 

Artikel 16o EOG;70 
g. Aufnahme eines weniger als vier Jahre alten Kindes zur Adoption;75 
h. anderer Gründe, die nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen sind.75 

2 Für Personen, die glaubhaft machen, dass sie während des Dienstes eine unselb-
ständige Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten oder einen we-
sentlich höheren Lohn als vor dem Einrücken erzielt hätten, wird die Entschädigung 
auf Grund des Lohns berechnet, der ihnen entgangen ist. Haben sie unmittelbar vor 
dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen oder hätten sie diese während des 
Dienstes beendet, so wird die Entschädigung auf Grund des ortsüblichen Anfangs-
lohns im betreffenden Beruf berechnet. 
3 Für mitarbeitende Familienmitglieder ohne Barlohn, die vor dem 1. Januar nach 
Vollendung ihres 20. Altersjahres Dienst leisten, wird die Entschädigung auf Grund 
des Globallohns nach Artikel 14 Absatz 3 AHVVA berechnet. 
 
A AHVV 14 III lautet: 

 a. 2070 Franken für alleinstehende mitarbeitende Familienmitglieder; 
b. 3060 Franken für verheiratete mitarbeitende Familienmitglieder; arbeiten beide Ehegatten im 

Betrieb voll mit, so gilt für jeden der Ansatz von Buchstabe a. 

Art. 5 Ermittlung des vordienstlichen Durchschnittseinkommens 
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit regel- 
mässigem Einkommen 
(Art. 11 EOG) 

1 Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit regelmässigem Einkommen gelten 
Personen, die: 

a. in einem unbefristeten oder mindestens für ein Jahr eingegangenen Arbeitsver-
hältnis stehen und deren Einkommen keinen starken Schwankungen ausgesetzt 
ist; 

93 EOV 

 
b. ihre Arbeit infolge Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Dienst, Mutterschaft, 

oder aus anderen von ihnen nicht verschuldeten Gründen unterbrochen haben. 
2 Das pro Tag erzielte vordienstliche Durchschnittseinkommen wird wie folgt ermit-
telt: 

a. Für im Stundenlohn Beschäftigte wird der letzte vor dem Dienstantritt erzielte 
Stundenlohn mit den in der letzten normalen Arbeitswoche vor dem Einrücken 
geleisteten Arbeitsstunden vervielfacht und anschliessend durch sieben geteilt. 

b. Für im Monatslohn Beschäftigte wird der im letzten Kalendermonat vor dem 
Einrücken erzielte Monatslohn durch 30 geteilt. 

c. Für anders entlöhnte Personen wird der in den letzten vier Wochen vor dem 
Einrücken erzielte Monatslohn durch 28 geteilt.  

3 Kann das vordienstliche Durchschnittseinkommen nicht nach Absatz 2 ermittelt 
werden, weil die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer die letzte Stelle erst kurz 
vor dem Einrücken angetreten hat, so wird vom vereinbarten Lohn ausgegangen. 
4 Lohnbestandteile, die zwar regelmässig, jedoch nur einmal im Jahr oder in mehr-
monatigen Abständen ausbezahlt werden, werden auf den Tag umgerechnet und zu 
dem nach Absatz 2 ermittelten Erwerbseinkommen hinzugezählt. 

Art. 6 Ermittlung des vordienstlichen Durchschnittseinkommens 
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit unregel-
mässigem Einkommen 
(Art. 11 EOG) 

1 Für Personen, die kein regelmässiges Einkommen im Sinne von Artikel 5 haben, 
wird für die Ermittlung des vordienstlichen Durchschnittseinkommens auf das wäh-
rend der drei letzten Monate vor Dienstbeginn erzielte und auf den Tag umgerechne-
te Erwerbseinkommen abgestellt. 
2 Ist auf diese Weise die Ermittlung eines angemessenen Durchschnittseinkommens 
nicht möglich, so wird das Einkommen einer längeren Zeitspanne berücksichtigt. 

Art. 7 Entschädigung für Selbständigerwerbende 
(Art. 11 EOG)  

1 Die Entschädigung für Selbständigerwerbende wird aufgrund des auf den Tag um-
gerechneten Erwerbseinkommens berechnet, das für den letzten vor dem Einrücken 
verfügten AHV-Beitrag massgebend war. Für die Umrechnung werden Perioden 
nicht berücksichtigt, in denen eine Person kein oder nur ein vermindertes Er-
werbseinkommen erzielt hat wegen: 

a. Krankheit; 
b. Unfall; 
c. Dienst im Sinne von Artikel 1a EOG; 
d. Mutterschaft; 
e. Betreuung eines gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes im Sinne von 

Artikel 16o EOG.70 
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4. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 10 Aufhebung eines anderen Erlasses 
Die Verordnung 21 vom 14. Oktober 2020A über Anpassungen an die Lohn- und 
Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO wird aufgehoben. 
 
A AS 2020 4609, 4683.       

Art. 11 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

Anhänge 
 
 

Anhang 1:  Beiträge 
 

 

a.  ÜbersichtA 

 

 
Unselbständig- 
erwerbendeB 

Selbständig- 
erwerbendeC 

Nicht- 
erwerbstätigeD 

  minimal maximal minimal maximal 

 % Fr. % Fr. Fr. 

AHV 8,7   422 8,1 422 21 100 

IV 1,4 10,6   68 1,4 68 3 400 

EO 0,5   24 0,5 24 1 200 

ALV (bis 148 200) 2,2   – – – – 

Total E 12,8   514 10,0 514 25 700 

 
A Für eine Zusammenstellung der Sozialversicherungsbeiträge s. www.ahv-iv.ch > Merk-

blätter & Formulare > Diverse Listen > Synoptische Tabelle. 
B Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je die Hälfte (vgl. AHVG 5 I und 13, IVG 2 und 3 

I S. 2, EOG 27, EOV 36 I S. 1, AVIG 3 III). 
C Details s. Anhang 1b (S. 115). 
D Details s. Anhang 1c (S. 116). 
E Hinzu kommen die Verwaltungskostenbeiträge (AHVG 69 I, AHVV 157; IVG 66, IVV 

57; EOG 22, EOV 41). 
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b.  Selbständigerwerbende 

 

jährliches Erwerbseinkommen Beitragssatz 

von 
mindestens 

aber 
weniger als AHV IV EO Total 

 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

 9 800 422 68 24 514 

Fr. Fr. % % % % 

9 800 17 500 4,35 0,752 0,269 5,371 

17 500 21 300 4,45 0,769 0,275 5,494 

21 300 23 800 4,55 0,786 0,281 5,617 

23 800 26 300 4,65 0,804 0,287 5,741 

26 300 28 800 4,75 0,821 0,293 5,864 

28 800 31 300 4,85 0,838 0,299 5,987 

31 300 33 800 5,05 0,873 0,312 6,235 

33 800 36 300 5,25 0,907 0,324 6,481 

36 300 38 800 5,45 0,942 0,336 6,728 

38 800 41 300 5,65 0,977 0,349 6,976 

41 300 43 800 5,85 1,011 0,361 7,222 

43 800 46 300 6,05 1,046 0,373 7,469 

46 300 48 800 6,35 1,098 0,392 7,840 

48 800 51 300 6,65 1,149 0,410 8,209 

51 300 53 800 6,95 1,201 0,429 8,580 

53 800 56 300 7,25 1,253 0,448 8,951 

56 300 58 800 7,55 1,305 0,466 9,321 

58 800  8,10 1,400 0,500 10,000 

 
Sinkende Beitragsskala (AHVG 8, 9bis, AHVV 21; IVG 3 I, IVV 1bis I; EOG 27 II S. 5–7, EOV 
36 I). 
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c.  Nichterwerbstätige 

 
BasisA AHV  IV  EO  Total 

Fr.  Fr.  Fr.  Fr.  Fr. 

weniger als 340 000 422 68 24 514 
340 000 504.60 85.20 25 614.80 
390 000 591.60 99.20 30 720.80 
440 000 678.60 113.20 35 826.80 
490 000 765.60 127.20 40 932.80 
540 000 852.60 141.20 45 1 038.80 
590 000 939.60 155.20 50 1 144.80 
640 000 1 026.60 169.20 55 1 250.80 
690 000 1 113.60 183.20 60 1 356.80 
740 000 1 200.60 197.20 65 1 462.80 
790 000 1 287.60 211.20 70 1 568.80 
840 000 1 374.60 225.20 75 1 674.80 
890 000 1 461.60 239.20 80 1 780.80 
940 000 1 548.60 253.20 85 1 886.80 
990 000 1 635.60 267.20 90 1 992.80 

1 040 000 1 722.60 281.20 95 2 098.80 
1 090 000 1 809.60 295.20 100 2 204.80 
1 140 000 1 896.60 309.20 105 2 310.80 
1 190 000 1 983.60 323.20 110 2 416.80 
1 240 000 2 070.60 337.20 115 2 522.80 
1 290 000 2 157.60 351.20 120 2 628.80 
1 340 000 2 244.60 365.20 125 2 734.80 
1 390 000 2 331.60 379.20 130 2 840.80 
1 440 000 2 418.60 393.20 135 2 946.80 
1 490 000 2 505.60 407.20 140 3 052.80 
1 540 000 2 592.60 421.20 145 3 158.80 
1 590 000 2 679.60 435.20 150 3 264.80 
1 640 000 2 766.60 449.20 155 3 370.80 
1 690 000 2 853.60 463.20 160 3 476.80 
1 740 000 2 940.60 477.20 165 3 582.80 

für weitere 50 000 je 130.50 21 7.50 159 
8 740 000 und mehr 21 100 3 400 1 200 25 700 

 
A Vermögen und 20-faches jährliches Renteneinkommen, abgerundet (AHVG 10, AHVV 

28; IVG 3 Ibis, IVV 1bis II; EOG 27 II S. 4, EOV 36 II). 
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Anhang 2:  Übersicht über die Entschädigungen 

 
      

I. Erwerbsausfallentschädigung für Dienstleistende (EOG 1a ff.) 
  

1. für Dienstleistende ohne Kinder während der Rekrutierung, 
Rekrutenschule und gleichgestellten Dienstzeiten 

 Grund-/Gesamtentschädigung 69 Fr. 
+ Betriebszulage 75 Fr. 
  

2. für die übrigen Dienstleistenden mit Erwerbstätigkeit (EOV 1) 
 Grundentschädigung 80 % des Einkommens, 

maximal 220 Fr. 
+ Kinderzulage 22 Fr. je Kind, maximal 55 Fr. 
= Gesamtentschädigung 

 
maximal 275 Fr. und 

maximal effektives Einkommen, 
jedoch minimal: 

 a. während dem Beförderungsdienst zur  
Erlangung eines höheren Grades oder  
einer höheren Funktion 

124 Fr. ohne Kinder, 
179 Fr. bei 1 Kind, 

193 Fr. bei 2 und mehr Kindern 
 b. während dem Dienst als Durchdiener-Kader 

nach Abschluss der Grundausbildung 
102 Fr. ohne Kinder, 
152 Fr. bei 1 Kind, 

171 Fr. bei 2 und mehr Kindern 
 c. während dem Normaldienst, d.h. 

• in der Armee sämtliche Dienstleistungen, 
die nicht unter Bst. a oder b fallen; 

• Schutzdienst; Zivildienst; 
• Jungschützenleiterkurse; Leiterkurse J+S 

69 Fr. ohne Kinder, 
110 Fr. bei 1 Kind, 

138 Fr. bei 2 und mehr Kindern 

 d. während Rekrutierung, Rekrutenschule und 
gleichgestellten Dienstzeiten 

110 Fr. bei 1 Kind, 
138 Fr. bei 2 und mehr Kindern 

+ Betreuungskostenzulage effektive Kosten, maximal 75 Fr. 
+ Betriebszulage 75 Fr. 
  

3. für die übrigen Dienstleistenden ohne Erwerbstätigkeit (EOV 2) 
Die Gesamtentschädigung entspricht den unter Ziff. 2 Bst. a–d genannten Minimal-
beträgen gemäss Dienstart und Anzahl Kinder (vgl. EOG 16 V). 

  

II. «Elternentschädigung»: 80 % des Einkommens, maximal 220 Fr. 
  

1. Mutterschaftsentschädigung (EOG 16b ff. [seit Juli 2005]) 
für Mütter während dem 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub. 

2. Vaterschaftsentschädigung (EOG 16i ff. [seit 2021]) 
für Väter: maximal 14 Taggelder innerhalb der 6-monatigen Rahmenfrist. 

3. Betreuungsentschädigung (EOG 16n ff. [seit Juli 2021]) 
für Eltern, die ein gesundheitlich schwer beeinträchtigtes Kind betreuen:  
maximal 98 Taggelder innerhalb der 18-monatigen Rahmenfrist. 

4. Adoptionsentschädigung (EOG 16t ff. [seit 2023]) 
im Falle der Aufnahme eines unter 4-jährigen Kindes zur Adoption:  
maximal 14 Taggelder innerhalb der 1-jährigen Rahmenfrist. 
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Anhang 3:  Weisungen und Merkblätter 
 

(Auswahl) 
 

 

a.  Verwaltungsweisungen des BSV 
 
WEO Wegleitung zur Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende, 

Mutter- und Vaterschaft 

KS MVSE Kreisschreiben über die Mutter- und Vaterschaftsentschädi-
gung 

KSMVSE ALV Kreisschreiben über das Meldeverfahren zwischen AHV-Aus-
gleichskassen und der Arbeitslosenversicherung zur Prüfung 
der Beitragszeiten gemäss AVIG in Bezug auf die Mutter- und 
Vaterschaftsentschädigung 

KS BUE Kreisschreiben über die Betreuungsentschädigung 

KS AdopE Kreisschreiben über die Adoptionsentschädigung 

EO-Tabelle Tabellen zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigungen 

 

sozialversicherungen.admin.ch > EO > Grundlagen EO > Weisungen EO 

 

 

b.  Merkblätter der Informationsstelle 
 
6.01 Erwerbsausfallentschädigungen 

6.02 Mutterschaftsentschädigung 

6.04 Vaterschaftsentschädigung 

6.10 Betreuungsentschädigung 

6.11 Adoptionsentschädigung 

 

www.ahv-iv.ch > Merkblätter & Formulare > Merkblätter > Leistungen der EO/MSE/VSE-
BUE/AdopE 
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Anhang 4:  Links zur EO 
 

(Auswahl) 
 

 

www.ahv-iv.ch 

 Berechnungstools 

 Merkblätter und Broschüren 

 Formulare insbesondere zum Bundesrecht 

 Links zu den Ausgleichskassen 

 Updates zu den Gesetzesausgaben 
 
www.bsv.admin.ch 

 Service (Publikationen, Newsletter usw.) 

 Erläuterungen zu den Verordnungsänderungen 
 

sozialversicherungen.admin.ch 

 Wegleitungen und Kreisschreiben 

 Übersicht zu den Sozialversicherungsabkommen 

 Formulare zu den Bilateralen Abkommen 
 

www.admin.ch 

 Bundesblatt 

 Amtliche und Systematische Sammlung des Bundesrechts 
 

www.bger.ch 

 Leitentscheide von Bundesgericht und EVG ab 1954 

 Mehrheit sämtlicher Entscheide ab 2000 

 Übersetzung von Fachausdrücken (Jurivoc) 
 

www.medisuisse.ch 

> Service > Masszahlen: Masszahlen seit 2003 

Sachregister 
 

 
A 
 

Abklärung ATSG 43, 45 
Abkommen EOG 28a, EOV 26, 28 
Abrechnung des Arbeitgebers  

über die von ihm bezahlten  
Entschädigungen EOV 37, 39 

Abrechnungs- und Zahlungs-
verkehr EOG 21 II S. 1 

Abtretung des Leistungsanspruchs 
ATSG 22 

Adoptionsentschädigung 
– allgemein EOG 16t–16x,  

EOV 35l–35s 
– Anmeldung EOG 17, EOV 35q–35r 
– Anspruchsberechtigte 

• allgemein EOG 16t 
• Adoption EOG 16t I lit. a 
• Dauer der Erwerbstätigkeit 

EOG 16t I lit. b, EOV 35l–35m 
• Versicherungsdauer  

EOG 16t I lit. b, EOV 35l 
– Anspruchsbeginn EOG 16u II 
– Anspruchsende EOG 16u III 
– aufgeteilter Urlaub  

EOG 16t III, 16w IV 
– Auszahlung EOG 19, EOV 35s 
– Beiträge EOG 19a, EOV 37–38 
– Bemessung EOG 16w II,  

EOV 35n–35p 
– Festsetzung EOG 18 
– gemeinschaftliche Adoption 

EOG 16t II 
– Höhe 

• Grundsatz EOG 16w I 
• Höchstbetrag EOG 16w III 

– Mehrfachadoption EOG 16t IV 
– Rahmenfrist EOG 16u 
– Stiefkindadoption EOG 16t V 
– Taggeld EOG 16v 
– und kantonale Regelungen 

EOG 16x 
Adoptionsurlaub EOG 16v 
Adoptivkind EOG 16t I lit. a 

AHV-Nummer EOG 21 II S. 1 
AHV/IV-Kommission EOG 23 II 
Akten (s. auch Datenschutz) 
– Aufbewahrung ATSG 46, ATSV 8a, 

EOV 42 i.V.m. AHVV 156 
– Datenbekanntgabe s. dort 
– Einsicht 

• allgemein ATSG 47, ATSV 8b–9 
• durch das BSV EOV 42 i.V.m. 

AHVV 209 III 
– Führung ATSG 46, ATSV 8 
– geheime, ATSG 48 
– Vernichtung ATSV 9a 
Altersrente EOG 1a IVbis 
Amtsgeheimnis ATSG 33 
Amtshilfe ATSG 32, ATSV 18 
Änderung der massgebenden 

Verhältnisse ATSG 31 
Angehörige 
– Recht zur Anmeldung zum 

Leistungsbezug EOG 17 I lit. a,  
EOV 18 

– Auszahlung der Entschädigungen 
EOG 19 I S. 2 

Anmeldung zum Leistungsbezug 
– allgemein ATSG 29, EOG 17,  

EOV 15–19 
– durch den Versicherten  

EOG 17 I S. 1, EOV 19 III, 34 II, 
35i III, 35q II 

– durch Dritte EOG 17 I S. 2, EOV 18 
Anpassung an die Lohn-

entwicklung EOG 16a II, 16f I S. 2 
Anspruch auf Entschädigungen 

s. Adoptionsentschädigung, 
Betreuungsentschädigung,  
Erwerbsausfallentschädigung für 
Dienstleistende, Mutterschafts-
entschädigung, Vaterschafts-
entschädigung 

Anzeigepflicht bei strafbaren 
Handlungen EOV 42 i.V.m.  
AHVV 208 
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